
 

     

Checkliste für aussagekräftige Antragsunterlagen  

 
Welche Unterlagen benötigt die Untere Denkmalschutzbehörde? Wie geht es 
anschließend weiter? 
 

 Jede Anlage hat unter anderem einen Einfluss auf das Erscheinungsbild von Baudenkmalen und 

Ensembles. Deshalb sollten vorrangig Nebengebäude (insbes. Garagen oder Scheunen) oder 

vom öffentlichen Raum nicht einsehbare Dachflächen zur Gewinnung von Sonnenenergie 

genutzt werden. 

 Bei der Planung auf Einzeldenkmälern oder im denkmalgeschützten Ensemble sollten 

Solaranlagen durch einen fachlich geeigneten Planer erstellt werden. 

 Zur Bearbeitung Ihres Antrags werden folgende Unterlagen benötigt: 

 

 Bei Einzeldenkmalen oder Lage im denkmalgeschützten Ensemble: 

Denkmalschutzrechtlicher Erlaubnisantrag gem. Art.6 Abs.1 BayDSchG  

 Aktuelle Fotos der zu belegenden Dachfläche 

 Maßstäblicher Lageplan des Anwesens (alle Gebäude der Flurnummer) mit klar 

erkennbarer Bezeichnung der von der Planung berührten Dachflächen 

 Kurze textliche Beschreibung der Anlage, der Montageart und der Dacheindeckung 

(vorhanden und/oder geplant) 

 Informationen, welche Module etc. verwendet werden sollen mit Herstellernachweis 

(oder vergleichbare Angaben), sowie über die technische Ausführung und Oberflächen 

der geplanten Module (im Rahmen eines Kostenangebots) 

 Belegungsplan der Dachflächen mit Darstellung der Geometrie und Fläche (vermaßt und 

in Quadratmeter) der geplanten Modulfläche  

 Kurze textliche Beschreibung zur geplanten Nutzung des Ertrags 

 

 
 
 


